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 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Fraktion Karben 

 
Markus Dreßler 

 
 

 Karben, 23.02.2022 

An 
Frau Stadtverordnetenvorsteherin 
Ingrid Lenz 
 
61184 Karben 

 

 

 

 

Anfrage: Satzungskonforme Nutzung des Karbener Stadtwappens 

 

 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Lenz, 

ich bitte Sie den nachfolgenden Prüf-Antrag auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung zu nehmen: 

 

Gemäß Wappensatzung der Stadt Karben vom 16.01.2014: 

• Ist die Führung und der Gebrauch der in § 1 genannten Wappen, Fahne und Logo der 
Stadt Karben grundsätzlich der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat 
vorbehalten (§2 Nr. 1 Wappensatzung). 

 

• Kann für die in der Stadt Karben ansässige Personen, Personenvereinigungen sowie 
Stiftungen, Anstalten und Einrichtungen, die in Karben ihren Sitz haben, auf Antrag 
gestattet werden, die in § 1 genannten Wappen, Fahne und Logo in einer Form zu 
verwenden, wenn die Führung oder der Gebrauch die berechtigten Interessen der Stadt 
nicht beeinträchtigt (§2 Nr. 2 Wappensatzung). 

 

• Die Erlaubnis zur Verwendung der in § 1 genannten Wappen, Fahne und Logo durch 
Dritte erteilt der Magistrat schriftlich und nach freiem Ermessen und auf jederzeitigen 
entschädigungslosen Widerruf. Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn 

 

a) sie durch unrichtige Angaben erschlichen ist, 
b) die an die Erlaubnis geknüpften Bedingungen nicht erfüllt werden, 
c) durch die Art der Verwendung der Anschein eines amtlichen Charakters oder 

 

einer Verbindung mit der Stadt hervorgerufen wird (§3, Nr. 1 Wappensatzung). 
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Fragen: 

1. Welche in Karben ansässigen Personen, Personenvereinigungen sowie Stiftungen, 
Anstalten und Einrichtungen haben die Führung und/ oder den Gebrauch gem. §2 Nr. 
1 Wappensatzung beantragt? 
 

2. Wann (Jahreszahl genügt) wurden diese beantragt? 
 

3. Wurden Erlaubnisverwendungen entzogen? Wenn ja, für wen und wann? 
 

4. Wie wird die satzungskonforme Verwendung seitens der Verwaltung geprüft? 
 

5. Wird die satzungskonforme Verwendung regelmäßig (z.B. jährlich) durch die 
Verwaltung geprüft? 

 

Für die Beantwortung bedanke ich mich im Voraus.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Markus Dreßler 

 


